LEITFADEN
ZUR ORGANISATION DES

EVANGELISCHEN RELIGIONSUNTERRICHTES

1. PFLICHTGEGENSTAND „EVANGELISCHER RELIGIONSUNTERRICHT“:

Für alle Schüler, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, ist der Religionsunterricht ihres Bekenntnisses Pflichtgegenstand an den öffentlichen und den mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Volks- Haupt- und Sonderschulen sowie Polytechnischen Lehrgängen. (§ 1 Abs. 1 RelUG)

In der Vorschulstufe wird Religion als verbindliche Übung geführt. Für die verbindliche Übung Religion auf der Vorschulstufe sind die den Pflichtgegenstand Religion in der Volksschule betreffenden Bestimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949, anzuwenden. (Art. VI der 7. SchOrgG-Novelle; BGBl. Nr. 365/1982)

In Österreich gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften sind:

	Gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften


	Adjektiv
	Zugelassene Abkürzung

	Katholische Kirche

Evangelische Kirche A.B.

Evangelische Kirche H.B.

Altkatholische Kirche Österreichs

Griechisch-orientalische Kirche in Österreich

Syrisch-Orthodoxe Kirche in Österreich

Israelitische Religionsgesellschaft

Methodistenkirche in Österreich

Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen)

Armenisch-apostolische Kirche in Österreich

Neuapostolische Kirche in Österreich

Religionsgesellschaft der Anhänger des Islams (islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich)

Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft

Koptisch-Orthodoxe Kirche in Österreich
	römisch-katholisch

griechisch-katholisch

armenisch-katholisch

evangelisch A.B.

evangelisch H.B.

altkatholisch

griechisch-orthodox

serbisch-orthodox

rumänisch-orthodox

russisch-orthodox

bulgarisch-orthodox

orthodox

syrisch-orthodox

israelitisch

methodistisch

Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

armenisch-apostolisch

neuapostolisch

islamisch

buddhistisch

koptisch-orthodox
	röm.-kath.

griech-kath.

armen-kath.

evang. A.B.

evang. H.B.

altkath.

griech.-orth.

serb.-orth.

rumän.-orth.

russ.-orth.

bulg.-orth.

orth.

syr.-orth.

israel.

method.

Kirche Jesu

Christi HTL

armen.-apostol.

neuapostol.

islam.

buddhist.

kopt.-orth.


Der Religionsunterricht in Österreich ist also konfessionell gebunden.

Die Teilnahme eines/er einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft angehörigen Schülers/in am Religionsunterricht eines anderen Bekenntnisses ist im Religionsunterrichtsgesetz nicht vorgesehen und im rechtlichen Sinne daher nur zur Übernahme der Beaufsichtigung gestattet. („Gegen eine durch die Aufsichtspflicht bedingte bloß physische Anwesenheit eines/er Schülers/in eines anderen Bekenntnisses bestehen keine Bedenken, wenn die Aufsichtspflicht der Schule nicht auf andere Art erfüllt werden kann und die Eltern die Aufsicht nicht unmittelbar oder mittelbar selbst übernehmen“.) Eine Teilnahme mit Schulbuch und Benotung ist daher nicht möglich! (RS des BMUK Nr. 37/1994)

Ausnahme: Durch ein Übereinkommen zwischen der Methodistenkiche und der Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich nehmen seit dem Schuljahr 2003/04 Schüler und Schülerinnen, die der Methodistenkirche in Österreich angehören, mit allen Rechten und Pflichten am evangelischen Religionsunterricht teil.

2. ABMELDUNG VOM RELIGIONSUNTERRICHT
Schüler, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können von ihren Eltern zu Beginn eines jeden Schuljahres von der Teilnahme am Religionsunterricht schriftlich abgemeldet werden; Schüler über 14 Jahre können eine solche schriftliche Abmeldung selbst vornehmen.

Hinsichtlich der Frist der Abmeldung ist folgendes zu beachten:

Die Abmeldung vom Religionsunterricht kann nur während der ersten zehn Kalendertage des Schuljahres (§ 2 Abs. 1 Schulzeitgesetz 1985) schriftlich bei der Schulleitung erfolgen.

Dem/der Religionslehrer/in soll innerhalb der Abmeldefrist die Möglichkeit gegeben werden, mit den betreffenden Schülern/innen ein Gespräch zu führen. 

Die Frist zur Abmeldung ist auch nicht erstreckbar, wenn der stundenplanmäßige Unterrichtsbeginn erst später erfolgt. (Erl. des LSR für Stmk. I Re 7/4 -1996)

Die Schulleitung hat den/die zuständige/n Religionslehrer/in von der Abmeldung unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Erfolgt der Eintritt eines/r Schüler/in erst während des Schuljahres (bei Auslandsaufenthalt, Ferialpraxis mit späterem Unterrichtsbeginn oder Krankheit), so beginnt die zehntägige Frist mit dem Tag des tatsächlichen Schuleintritts. Ein Wechsel der Schule während des Schuljahres gilt nicht als Schuleintritt im obigen Sinn. (RS des BMUK Nr. 37/1994)

Durch Abmeldung frei gewordene Unterrichtseinheiten dürfen laut BMUkA keinesfalls im eigenen Bereich für andere Gegenstände vergeben werden, sondern fallen an den LSR zurück!

Der Widerruf der Abmeldung ist jederzeit zulässig.

Die Abmeldung vom Religionsunterricht und der Widerruf der Abmeldung unterliegen nicht der Gebührenpflicht. 

Bei Widerruf der Abmeldung lebt die Verpflichtung zum Besuch des Pflichtgegenstandes Religion wieder auf. Der versäumte Unterrichtsstoff ist nachzuholen.

Die ordnungsgemäße Abmeldung vom Religionsunterricht ist in den Hauptkatalog einzutragen. Sie gilt immer nur für ein Schuljahr bzw. bis zum allfälligen Widerruf der Abmeldung.

Ist ein/e Schüler/in vom Religionsunterricht abgemeldet, wird im Zeugnis in der für die Religionsnote vorgesehene Spalte ein Strich eingesetzt. Irgendein Vermerk über die Abmeldung vom Religionsunterricht ist nicht aufzunehmen.

Jede in der Schule für die Abmeldung durchgeführte Werbung (z.B. durch Verteilen von Abmeldeformularen, Diktieren von Abmeldetexten, Hinweis auf Stundenplanerleichterungen für den Fall der Abmeldung u.ä.) steht mit dem §46 Abs.3 des Schulunterrichtsgesetz in Widerspruch.

Die vom Religionsunterricht abgemeldeten Schüler/innen sind während der Religionsstunde zu beaufsichtigen.

3.ANMELDUNG ZUM RELIGIONSUNTERRICHT ALS FREIGEGENSTAND

Zum Religionsunterricht einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft als Freigegenstand können sich die nachstehend angeführten Schüler/innen unter folgenden Bedingungen anmelden:

· Schüler ohne religiöses Bekenntnis (konfessionslose Schüler)

· Schüler, die einer staatlich eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaft angehören und

· Schüler, die weder einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft noch einer staatlich eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaft angehören, sich jedoch nicht als konfessionslos bezeichnen.

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten, nach Vollendung des 14. Lebensjahres jedoch auf Antrag der/der Schülers/in, kann die schriftlich Anmeldung zur Teilnahme am Religionsunterricht erfolgen.

Die schriftliche Anmeldung zur Teilnahme konfessionsloser Schüler/innen an diesem Religionsunterricht ist bei der betreffenden Schulleitung einzubringen, welche die Anmeldung dem/der betreffenden Religionslehrer/in zur Einholung  der erforderlichen Zustimmung zur Kenntnis zu bringen hat.

Der/die Religionslehrer/in hat seine Äußerung gleichfalls auf der Anmeldung schriftlich festzuhalten und diese der Schulleitung zur Hinterlegung zurückzugeben. Mit Zustimmung der/der Religionslehrer/in kann der/die Schüler/in am Religionsunterricht teilnehmen.

Der Besuch des Religionsunterrichtes gilt als Besuch eines Freigegenstandes gemäß § 8 lit. G des Schulorganisationsgesetzes. In analoger Anwendung der Zeugnisformularverordnung ist in der Schulnachricht und im Jahreszeugnis unter der Rubrik Freigegenstände Religion aufzunehmen und mit der entsprechenden Beurteilung zu versehen.

Die Anmeldung unterliegt nicht der Gebührenpflicht. (RS des BMUK Nr. 37/1994)

Da weder im Lehrplan der Volksschule noch in der Zeugnisformularverordnung für die Volksschule Freigegenstände vorgesehen sind, muss das Wort  Freigegenstand und die Benotung im Volksschulzeugnis händisch nach der Spalte „Verbindliche Übungen“ eingefügt werden. Bei der Spalte Pflichtgegenstand Religion wird ein Strich gemacht.

Diese Schüler werden zur Gruppenzahl hinzugezählt und erhalten auch Schulbücher! (Erl. des LSR für Stmk. I Re7/4 – 1996) 

Folgende religiöse Bekenntnisgemeinschaften haben gemäß § 2 Abs. 1 RRBG Rechtspersönlichkeit erworben:

· Bahai Religionsgemeinschaft Österreich (Bahai)

· Bund der Baptistengemeinden in Österreich (Bapt.)

· Bund evangelikaler Gemeinden in Österreich (evangelikal)

· Christengemeinschaft – Bewegung für religiöse Erneuerung – in Österreich (Christengemeinschaft)

· Freie Christengemeinde/Pfingstgemeinde (freie Christengem.)

· Jehovas Zeugen (Jehovas Zeugen)

· Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten (S.T.Advent.)

· Hinduistische Religionsgesellschaft in Österreich (hinduistisch)

· Mennonitische Freikirche Österreich (MFÖ)

· Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Österreich (PfK Gem. GottesiÖ)

      4. WOCHENSTUNDENAUSMASS BEI MINDERHEITSKIRCHEN

Die in den Lehrplänen und Stundentafeln staatlich festgesetzte Wochenstundenanzahl für den Religionsunterricht beträgt an allen im Schulorganisationsgesetz geregelten Schulen zwei Wochenstunden pro Klasse.

Nehmen jedoch am Religionsunterricht eines Bekenntnisses weniger als die Hälfte der Schüler/innen einer Klasse teil, so können Schüler/innen dieses Bekenntnisses mit Schüler/innen desselben Bekenntnisses von anderen Klassen oder Schulen (derselben Schulart oder verschiedener Schularten) zu Religionsunterrichtsgruppen zusammengezogen werden, soweit dies vom Standpunkt der Schulorganisation und des Religionsunterrichts vertretbar ist.

Nehmen am Religionsunterricht eines Bekenntnisses in einer Klasse weniger als zehn Schüler/innen teil, die zugleich weniger als die Hälfte der Schüler/innen dieser Klasse sind, oder nehmen am Religionsunterricht in einer Religionsunterrichtsgruppe weniger als zehn Schüler/innen teil, die in ihren Klassen jeweils weniger als die Hälfte der Schüler/innen jeder einzelnen Klasse sind, so vermindert sich die festgesetzte Wochenstundenanzahl für den Religionsunterricht , sofern sie mehr als eine Stunde beträgt, auf die Hälfte, mindestens jedoch auf eine Wochenstunde.

Nehmen am Religionsunterricht eines Bekenntnisses in einer Klasse vier oder drei Schüler/innen teil, die zugleich weniger als die Hälfte der Schüler/innen dieser Klasse sind, oder nehmen am Religionsunterricht in einer Religionsgruppe vier oder drei Schüler/innen teil, die in ihren Klassen jeweils weniger als die Hälfte der Schüler/innen der einzelnen Klasse sind, und konnte durch Zusammenziehung der Schüler/innen gemäß Abs.1 keine höhere Zahl erreicht werden, so beträgt die Wochenstundenanzahl für den Religionsunterricht (§2 Abs.2) eine Wochenstunde. In diesem Fall erfolgt aber keine Vergütung der für die im Zusammenhang dieses Religionsunterrichts allenfalls erforderlichen Reisebewegungen.

Im einzelnen Konfliktfall (Gruppenbildung im Dissens zwischen Interessen der Sparsamkeit und des Religionsunterrichts) sollte nach einem Maßstab gesucht werden, der sich an der Kontinuität orientiert und an bewährten Strukturen festhält: „… soweit bisher eine Zusammenziehung möglich war….“ Hier wird der Sinn der Bestimmung wohl darin zu erblicken sein, „im Bereich des RU ein möglichst kontinuierliches Vorgehen sicherzustellen“ (Gutachten von Richard Potz/Brigitte Schinkele zu § 7a(1) RU-G.)

Ein Religionsunterricht für Schülergruppen unter drei Schüler/innen kann nur dann erfolgen, wenn die betreffende gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgemeinschaft den Lehrpersonalaufwand hierfür trägt. (§ 7a RU-G.) 

5. STUNDENPLANGESTALTUNG

 Die Schulleitung hat für jede Klasse innerhalb der ersten drei Wochen des Schuljahres einen Plan über die für die Unterrichtsarbeit zweckmäßige Aufteilung der lehrplanmäßig vorgesehenen Unterrichtsgegenstände auf die einzelnen Unterrichtsstunden (Stundenplan) in geeigneter Weise kundzumachen.

Als gleichwertiger Pflichtgegenstand hat eine Diskriminierung des Religionsunterrichts gegenüber anderen Pflichtfächern bei der Stundenplanerstellung zu unterbleiben. (Erl. des LSR für Stmk. I Re 7/4 -1996) 

In diesem Zusammenhang erscheint die Zusammenfassung von Schüler/innen an Volksschulen zu Religionsgruppen mit Nachmittagsunterricht problematisch, da um diese Zeit im großstädtischen Bereich keine Schulwegsicherung sichergestellt ist, bzw. im ländlichen Bereich keine Schulbusse mehr zur Verfügung stehen. (Die Generalsynode der evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich spricht sich nachdrücklich gegen Versuche, den Religionsunterricht aus dem Regelschulsystem hinauszudrängen, aus.) 

Blockunterricht: Er kann in Erwägung gezogen werden, wenn im Hinblick auf die RU-Gruppenbildung keine Unterbringung im wöchentlichen Regelstundenplan möglich ist. Zu beachten ist, dass der Unterricht nur an regulären Schultagen (§3 SchulzeitG) durchgeführt werden darf. Ein Blockunterricht an einem vom Schulforum (mit Zweidrittelmehrheit) als schulfrei deklarierten Samstag (§ 64 Abs. 2. lit. I SchUG iVm§ 2 Abs.8 SchulzeitG) wäre demnach nur dann möglich, wenn seitens der Schulbehörde eine Ausnahmeregelung getroffen wird.

Es ist nicht zulässig, den evangelischen Religionsunterricht zeitgleich zu einem anderen, die  teilnehmenden Schülern/innen betreffenden, Pflichtgegenstand anzusetzen. Außerdem soll den Schülern/innen die Teilnahme an einem Freigegenstand oder unverbindlichen Übung durch den Besuch des Religionsunterrichts nicht unmöglich gemacht werden (Überschneidungen im Stundenplan).

6. REFORMATIONSTAG – 31. OKTOBER

Der Reformationstag (31.Oktober) ist kein gesetzlicher Feiertag. Schüler/innen, die der Evangelischen Kirche A.B. oder H.B. abgehören, sind allerdings vom Schulbesuch befreit. (§ 13 Abs. 1 SchulzeitG), und zwar unabhängig davon, ob sie am Religionsunterricht teilnehmen oder sich abgemeldet haben. Die Zugehörigkeit zur Kirche ist das entscheidende Kriterium, deshalb fallen fremdkonfessionelle Besucher/innen des evangelischen Religionsunterrichtes oder o.r.B.-Schüler/innen nicht unter diese Regelung.

Nicht von der Bestimmung des Schulzeitgesetzes begünstigt sind die evangelischen Lehrer/innen. Aus Gründen ihrer Religionsfreiheit ist ihnen gleichwohl ein halbtägiger Sonderurlaub zum Gottesdienstbesuch einzuräumen, wenn keine zwingenden dienstlichen Erfordernisse entgegenstehen. (BDG § 74, VBG § 29a, LDG § 57)

FI Michaela Legenstein

Evangelisches Schulamt

Kaiser-Josef-Platz 9

8010 Graz

Tel.: 0316/32 14 47 – 12 bzw. 14

Mailadresse:schulamt-stmk@evang.at
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